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LIEBE LESER
in ihrem letzten Bulletin wirft die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung
(SFRV) die Frage auf, ob der Bundesrat — nötigenfalls gezwungen durch das Parlament

oder eine Volksinitiative - nicht die Sendekonzession der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) kündigen solle. Ziel eines solchen Schrittes
wäre es, «die Axt an das Monopol» der SRG zu legen, das «allgemein zum Ärgernis»
geworden sei. Allerdings müsste der Bund nach 1979 — das ist der nächstmögliche
Kündigungstermin —für die Fortführung des Programm- und Sendebetriebes besorgt
sein. Dabei wäre es denkbar, dass er damit verschiedene Sendeanstalten unter
zeitlicher und thematischer Koordinierung beauftragt. Finanziert würden diese
Programmgesellschaften aus Anteilen der Konzessionsgebühren. Die SFRV verspricht
sich davon eine Konkurrenzsituation innerhalb des heute in der Schweiz bestehenden

Programmangebotes.
Was auf Anhieb bestechend aussieht, nämlich den aufgeblähten Verwaltungsapparat

der SRG abzuschaffen und die Meinungsvielfalt in den Massenmedien durch
voneinander unabhängige, sich konkurrenzierende Privatgesellschaften sicherzustellen,

hat in der Praxis allerdings seine Tücken. Um Konzessionen bemühen könnten

sich in der Regel trotz Teilfinanzierung aus Konzessionsgebühren nur finanzstarke

Interessenten. Deren vordringlichstes Anliegen an die Aufrechterhaltung eines
Sendebetriebes wäre die Rendite, die sich aus den Einkünften der Werbung ergeben
müssten. TV-Werbung bei sich konkurrenzierenden Sendegesellschaften wird -
immer den Prinzipien einer freien Wirtschaft folgend — dort in erster Linie untergebracht,

wo die höchsten Einschaltquoten zu erwarten sind. Und diese liegen — die
Publikumsforschung weist es einschlägig nach — dort, wo die seichteste Unterhaltung

geboten wird. Anders als die SFRV wohl annimmt, würde die angestrebte
Konkurrenzsituation nicht zu einer Hebung des Niveaus oder gar eine bessere Gewährleistung

der politischen Pluralität führen, sondern zu einer allgemeinen Verflachung.
Mehr als dies heute der Fall ist - immerhin ist der Konzessionsnehmer verpflichtet,
auch politischen und kulturellen Minderheiten gerecht zu werden — würde vor allem
das Fernsehen zu einem Volksverdummungs-Instrument. Die Idee der SFRV beruht
auf dem nach wie vor weitverbreiteten Irrtum, dass eine Konkurrenzsituation beim
Fernsehen zu einer qualitativen Steigerung führen müsse. Die Erkenntnisse heute
zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Das Gerangel um Einschaltquoten bei sich
konkurrenzierenden Fernsehanstalten hat sowohl in den Vereinigten Staaten wie
in der Bundesrepublik einen Qualitätsverlust gebracht. Das Publikum geht den Weg
des geringsten Widerstandes.
Was wir keinesfalls brauchen können, ist die Verschacherung von Fernsehen und
Radio an den Meistbietenden im Sinne einer Reprivatisierung, wie sie gegenwärtig
von der CDU im nördlichen Nachbarland angestrebt wird und nun offensichtlich
auch die SFRV inspiriert hat. Unserem demokratischen Empfinden entspringt die
Forderung nach Massenmedien, die nicht allein kommerziellen Trends folgen,
sondern in starkem Masse auch Minderheiten berücksichtigen, den unterschiedlichen
politischen, kulturellen und religiösen Meinungen Rechnung tragen, die Stimme den
Starken und Schwachen in gleichem Masse leihen. Diese Anliegen sind am wenigsten
schlecht im Schosse einer von Parteien, Wirtschaftseinflüssen und dem Staat
unabhängigen Monopolgesellschaft aufgehoben, die auf ihren Auftrag verpflichtet werden

kann. Es kann indessen nicht schaden, wenn die SRG durch die von der SFRV
ausgelösten Diskussion aus ihrem ruhigen Schlaf aufwacht und beispielsweise mit
der dringlichen Regionalisierung der Tagesschau oder der Aufwertung der Trägerschaft

endlich vorwärts macht.
Mit freundlichen Grüssen
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